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WICHTIGE INFORMATION  
FÜR VERSICHERTE LEASINGNEHMER 

zur Kraftfahrtversicherung über die ALD AutoLeasing D GmbH 
 

 

Diese Information enthält wesentliche Punkte des 
Versicherungsschutzes sowie Abwicklungsfragen 
und Verpflichtungen bei Eintritt des Versicherungs-
falles. 
Ein Versicherungsangebot der  ALD AutoLeasing D GmbH (Nedderfeld 95, 22529 Hamburg) 
als Versicherungsnehmerin eines Gruppenversicherungsvertrags, der EUROASSEKURANZ 
Versicherungsmakler GmbH (Dr.-Gessler-Straße 37, 93051 Regensburg) in Kooperation mit 
der CarPool GmbH (Flughafenstraße 54 Haus A, 22335 Hamburg) als Versicherungsmakler 
und der Verti Versicherung AG (Rheinstraße 7A, 14513 Teltow) als Versicherer für private 
Kunden. Der private Endkunde wird bei Abschluss des Versicherungs-Service als „Mitversi-
cherter“ in den Gruppenversicherungsvertrag der ALD AutoLeasing D GmbH aufgenommen. 
Es besteht eine eingeschränkte Versichererauswahl. Der Leasingnehmer verzichtet bei 
Abschluss des Versicherungs-Service auf die weitere Beratung und Dokumentierung. 
Zu beachten sind die nachfolgenden Regelungen: 

 

I.  Versicherungsgrundlagen / allgemeine Versiche-
rungsbedingungen 

Grundlage dieses Vertrags ist ein zwischen der Versicherungsnehmerin und dem Versicherer 
abgeschlossener Versicherungsvertrag, weiterhin 

· das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

· sofern nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist – die Allgemeinen Bedingungen für 
die Kfz-Versicherung der Verti Versicherung AG 

Die Versicherungsbedingungen (Kfz-Versicherung Verbraucherinformation, Stand September 
2020) stehen vor Vertragsunterzeichnung sowohl zum Download zur Verfügung als auch 
nach Vertragsabschluss im Customer Portal. Zusätzlich können sie jederzeit schriftlich 
angefordert werden. 

 

II.  Gegenstand der Versicherung 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Eigentum der ALD AutoLeasing D GmbH 
befindliche Fahrzeug, das vom Mitversicherten leasingfinanziert ist.  

 

III.  Beginn des Vertrages und vorläufiger Versiche-
rungsschutz 

Der Versicherungsvertrag kommt mit Abschluss des Leasingvertrags zustande, soweit der 
Zusatzbaustein Versicherungs-Service ausgewählt wurde. 

1.  Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn der Mitversicherte den fälligen Beitrag an 

die ALD AutoLeasing D GmbH gezahlt hat, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. 
Auf das Recht zur Aufrechnung gem. §35 VVG wird von Seiten des Versicherers aus-
drücklich verzichtet. 

2.  Vorläufiger Versicherungsschutz 

 Bevor der Beitrag bezahlt ist, hat der Mitversicherte nach folgenden Bestimmungen 
vorläufigen Versicherungsschutz: 

2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung 
 Der Mitversicherte hat in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungs-

schutz ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestä-
tigung zugelassen wird. 

2.2  Kaskoservice 
 Im Kaskoservice hat der Mitversicherte ebenso vorläufigen Versicherungsschutz ab 

dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zuge-
lassen wird. 

2.3  Sobald der Mitversicherte den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt hat, geht der 
vorläufige Versicherungsschutz in den endgültigen Versicherungsschutz über. 

2.4  Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn der Mitversicherte den 
ersten Beitrag nicht unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen bezahlt hat oder die Ab-
buchung erfolglos war. Der Mitversicherte hat dann von Anfang an keinen Versiche-
rungsschutz. Dies gilt nur, wenn der Mitversicherte die nicht rechtzeitige Zahlung zu ver-
treten hat und sofern im Rahmen des Leasingvertrags für Verbraucher nichts Anders-
lautendes bestimmt ist.  

Auszug Leasingvertrag: Die monatlichen Leasingraten sind jeweils am 01. eines Mo-
nats im Voraus fällig und werden per Lastschrift eingezogen. Beginnt die Leasingdauer 
nicht am 01. eines Monats, wird die erste Leasingzahlung anteilig berechnet (Berech-
nungsweise: 30 Tage = 1 Monat). Über die monatlichen Leasingraten erfolgt bei Ver-
tragsbeginn eine einmalige Rechnungsstellung (Dauerratenrechnung). 

Die Kfz-Versicherungsprämie ist Teil der monatlichen Leasingrate. 

IV. In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz? 

Versicherungsschutz im Kaskoservice besteht in den geographischen Grenzen Europas 
sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der europäischen Union 
gehören. Außerhalb dieser Grenzen besteht kein Versicherungsschutz. 

 

V.  Umfang der Versicherung 

1. Vom Umfang der Versicherung eingeschlossen: 

1.1  Kfz-Haftpflichtversicherung 
 Es besteht eine Haftpflichtversicherung nach AKB mit 100 Mio. EUR; bei Perso-

nenschäden maximal 15 Mio. EUR je geschädigte Person. 

1.2  Kaskoservice 

 Für Pkw-Eigenverwendung gilt ein Vollkaskoschutz mit 500 EUR Selbstbehalt inkl. 
Teilkaskoschutz mit 500 EUR Selbstbehalt. 

1.3  Schutzbrief 
 Für Pkw besteht Versicherungsschutz gemäß AKB. Die Versicherung gilt auch für die 

mit den versicherten Fahrzeugen zulässigerweise mitgeführten Wohn-, Gepäck- oder 
Bootsanhänger. 

1.4  Differenzdeckung für leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge (GAP spezial) 
 Für Pkw ist eine separate Differenzdeckung für leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge 

vereinbart, bei der die ALD AutoLeasing D GmbH als Versicherungsnehmerin fungiert. 
Risikoträger der GAP-Deckung ist die R+V/KRAVAG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesba-
den. Die Kosten für die GAP-Deckung sind in der Rate für den Kaskoservice inkludiert. 
Die monatlichen Kosten in Höhe von 10,00 EUR für GAP spezial setzen sich zusammen 
aus der Netto-Versicherungsprämie 1,68 EUR, Versicherungssteuer (aktuell 19%) 0,32 
EUR, Abschluss- und Vertriebskosten 3,40 EUR sowie Schadenhandlings- und Verwal-
tungskosten 4,60 EUR. 

1.5  Umweltschadenversicherung 

 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz auch für öffentlich-recht-
liche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) gemäß AKB.  

1.6  Fahrerkreis 

 Abweichend von den Kfz-Versicherungsbedingungen gilt keine Altersbeschränkung in 
Bezug auf den Fahrerkreis.  

2. Vom Umfang der Versicherung ausgeschlossen: 

2.1  Insassenunfallversicherung 
 Eine Insassenunfallversicherung nach AKB besteht ausdrücklich nicht.  

2.2  Auslandsschadenversicherung inkl. Schutzbrief (Schutzbrief Plus) 
 Eine Auslandsschadenversicherung inklusive Schutzbrief (Schutzbrief Plus) nach AKB 

besteht ausdrücklich nicht. 

2.3 Fahrerschutzversicherung 
 Eine Fahrerschutz-Versicherung nach AKB besteht ausdrücklich nicht. 

2.4 Versicherung für Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden 
 Eine Versicherung für Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden nach AKB besteht 

ausdrücklich nicht. 

 

VI. Obliegenheiten / Kenntnis und Verhalten der Ver-
sicherungsnehmerin und des Mitversicherten, 
Schadenminderungspflicht 

1.  Kenntnis und Verhaltensregelungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und der 
AKB gelten in gleicher Weise für die Versicherungsnehmerin und den Mitversicherten 
(analog § 47 VVG).  

2. Der Mitversicherte ist verpflichtet, dem Versicherer den Versicherungsfall innerhalb 
einer Woche anzuzeigen (bei der Umweltschadenversicherung unverzüglich nach der 
Erhebung des Anspruchs). Bei Entwendung des Fahrzeugs oder seiner Teile muss dies 
in Textform erfolgen (siehe hierzu AKB). Übersteigt ein Wild-, Brand-, Explosions-, 
Einbruchsdiebstahl-, Diebstahl- oder Beraubungsschaden den Betrag von 500,00 
EUR, hat der Mitversicherte gleichzeitig das Schadenereignis der Polizeibehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 

3.  Verletzt der Mitversicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten oder gemäß AKB 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer nach Maßgabe von §§ 28, 29 VVG 
von seiner Verpflichtung zur Leistung ganz oder teilweise frei. 
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VII. Versicherungsbeitrag 
Bei dem Versicherungsbeitrag handelt es sich um eine Stückprämie, die monatlich seitens 
der ALD AutoLeasing D GmbH inkassiert wird. Da es sich um einen Gruppenversicherungs-
vertrag handelt, agiert die ALD AutoLeasing D GmbH als Versicherungsnehmerin und der 
Leasingnehmer wird Mitversicherter im Gruppenversicherungsvertrag. 

Weitere Einzelheiten können den Kfz-Versicherung Verbraucherinformationen der Verti 
Versicherung AG (Stand September 2020) entnommen werden. 

 

VIII. Prämiengarantie 
Bei Abschluss der Versicherung erhält der Mitversicherte eine Prämiengarantie für die 
Versicherungsprämie über die Leasinglaufzeit. Es findet in dieser Zeit keine Prämienanpas-
sung statt. 

 

IX. Anzeige und Unterlagen im Schadenfall 
Schäden sind zu melden bei: 

Meldeadresse:  

ALD AutoLeasing D GmbH  
Hyundai Leasing 
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  

Schadenhotline (24 Stunden an 7 Tagen in der Woche erreichbar):  

Tel.: +49 40 47104-9904 
E-Mail: schadenanzeige@aldautomotive.com 

 

X.  Auswirkungen auf den Leasing-, Miet- bzw. Miet-
kaufvertrag (diese sind nicht im Versiche-
rungsrahmenvertrag geregelt) innerhalb des 
Kaskoservice 

Entschädigungsleistungen des Versicherers werden zur Bezahlung der Reparatur direkt an 
die Werkstatt verwendet. Eine Vergütung an den Mitversicherten ist ausgeschlossen.  

Sofern es im Zusammenhang mit dem Schadensereignis zu einer Aufhebung des Leasing-, 
Miet- bzw. Mietkaufvertrags kommt, wird die Versicherungsleistung an die ALD AutoLeasing 
D GmbH als Leasinggeberin und Eigentümerin des Fahrzeugs bezahlt. Diese verrechnet mit 
der vom Mitversicherten geschuldeten Zahlung, sofern er seine Zahlungspflicht vor Leistung 
der Versicherung erfüllt hat. 

 

XI. Gesetzliche Pflichtangaben 
Verti Versicherung AG, Rheinstraße 7A, 14513 Teltow, eingetragen beim Amtsgericht 
Potsdam, HRB 9828, vertreten durch den Vorstand, Vorstandsvorsitzender: Miguel Rosa, 
Aufsichtsratsvorsitzender: Jaime Tamayo 

USt-IdNr.: DE198450959 
VersSt-Nr.: 804/V90804000186 
 

Die EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG (in Kooperation mit der CarPool GmbH, 
Flughafenstraße 54, 22335 Hamburg) ist ein unabhängiger Versicherungsmakler gem. § 34 d 
Abs. 1 der Gewerbeordnung. 

Vorstand: Helmuth Newin (Vorsitzender), Karl-Heinz Holz 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Clement Booth 

Adresse/Sitz der Gesellschaft: 

EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG 
Dr.-Gessler-Straße 37, 93051 Regensburg 
Tel.: +49 941 9102-0; Fax.: +49 941 9102-324 

Amtsgericht Regensburg HRB 4358  

Adresse/Zweigniederlassung der Gesellschaft: 

Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tel.: +49 89 54329-0 
Franklinstraße 56, 60486 Frankfurt a. Main, Tel.: +49 69 970973-100 
Königsallee 2b, 40212 Düsseldorf 

Vermittlerregister: Registernummer: D-58S1-PW74B-02 

Zuständige Behörde ist die IHK für München und Oberbayern; 
Max-Joseph-Straße 2; 80333 München 

Zuständige Schlichtungsstellen im Bedarfsfall: 
Versicherungsombudsmann e. V.; Postfach 080632; 10006 Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Datenschutzklausel für das Maklergeschäft 
Im Rahmen seiner Tätigkeit für den Auftraggeber (Leasinggeber) wird der Makler personen-
bezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich unter Einhaltung und in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts gemäß Artikel 6 Abs. 1 und Artikel 
9 DSGVO erheben, speichern, verarbeiten und verwenden.  

1.  Erheben, Speichern, Verarbeiten und Verwenden von Daten  
 Der Auftraggeber willigt ein, dass der Makler, soweit es zur Erfüllung seiner Pflichten 

notwendig ist, personenbezogene Daten des Auftraggebers erheben, speichern, verar-
beiten und verwenden darf. Der Auftraggeber ist darüber hinaus einverstanden, dass 
der Makler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von 
Versicherungsverträgen personenbezogene Daten des Auftraggebers an Versicherer, 
Rückversicherer, Vermittlerpools sowie Dienstleister, insbesondere technische Dienst-
leister, übermittelt bzw. von diesen empfängt.  

2.  Datenweitergabe  
 Der Auftraggeber willigt ein, dass die vom Makler angesprochenen Versicherer im 

erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (zum Beispiel Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderun-
gen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an 
andere Versicherer und ihre Verbände übermitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig 
vom Zustandekommen von Verträgen auch für entsprechende Prüfungen bei ander-
weitig beantragten Verträgen und bei künftigen Anträgen. Der Auftraggeber willigt ferner 
ein, dass diese Versicherer allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in 
gemeinsamen Datenbanken führen und an den Makler weitergeben, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist. 
Zur Steigerung der Servicequalität und ggf. auch zum Angebot weiterer Dienst-
leistungen gestattet der Auftraggeber dem Makler, diese Daten an Konzerngesell-
schaften übermitteln zu dürfen.  

3.  Widerspruchsrecht  
 Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung ihn betreffender 

personenbezogener Daten Widerspruch gemäß Artikel 21 DSGVO einzulegen. Der Wi-
derspruch kann formlos erfolgen und ist an den Makler zu richten. Widerspricht der Auf-
traggeber der Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, wird der Makler 
diese nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden personenbezogene Daten des Auftragge-
bers verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat der Auftraggeber das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Da-
ten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widerspricht der Auftraggeber der 
Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten für Zwecke der Direktwerbung, 
so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 

XIII. Kontakt 
Versicherungsvertragsservice: 
Tel.:  +49 40 47104-4210  
E-Mail: carpool@aldautomotive.com 

Versicherungsschadenservice:  

Tel.:  +49 40 47104-9904 
E-Mail: schaden@aldautomotive.com 

 

 

 


